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fie nur aEmählich pr Eeliutig !am unb manchem SSorurteil,
manchem Söiberftanb begegnen mufete, aEerfeitS ' feljr gut
bewährt. Erft burch bie prafttfdhe fßrüfung in ber EBerf»

ftätte hat unfere 3nftitution EBert unb Bebeuiung erlangt
unb in weiten Greifen Bertrauen gewonnen, währenb man
ber AuSfteEung bon Schauftüclen bteffad) noch wit be»

greiphem ERifetrauen begegnet. (Singeine BriifungSfretfe,
bie Kantone Aargau unb St.EaEen, finb noch Weiter gegangen:
Sie haben bas borgefdhriebene fßrobeftiicE abgefdjafft unb bie

^Beurteilung ber ßeiftungen einzig auf bte EBerlftattprüfung
befchränlt. Sie EentralpriifungSfommifflon hat fich biefer
Steuerung nicht wieberfefet, weit ein foirer Berfudj Weitere

Erfahrungen oerfprad) für bie als notwenbig erïannte Be»

form ber Prüfungen. AIS Ergebnis biefer Erfahrungen
glauben Wir nun feftfteEen su ïônnen, bafe aflerbingS ber

EBerlftattprüfung eine erhöhte Bebeufung zulommt unb bafe

fie bei ber Beurteilung mehr ins EeWicfet faEen mufe als
ba§ blofee pobeftücl, bon bem man nicfet immer Weife, in
welcher Seit unb unter Welchen begteitenben llmftänben eS

p Stanbe gelommen, audj bie Bid&tigleit ber burch Unter»
fdjrtft beglaubigten felbftänbigen Ausführung borauSgefefet.
Ein gänzlicher Bericht auf biefe Sßrobearbeit erf(peint aber
aus mehrfachen, burch bte Erfahrung beftärlten Erünben
nicht angezeigt. 3n mandpen Berufsarten bietet eine Prüfung
in frember EBerlftätte ober bie Bornaöme bon „Arbeits»
proben" mancherlei Schwierigsten, ebenfo Wie anberfeits in
einzelnen BernfSarten (Kaminfeger u. a.) bie ErfteEung
eines „SßrobeftüdeS" ïaum möglich ift. Sie felbftänbtge
SluSfiihrung einer ißrobearbeit ift ferner, richtige SluSwahl
berfelben borauSgefept, für bie meiften ßeprlinge bon er»

Sieherifchem unb moraltfdjem EBert.' Ser ßeprling hat biel
mehr Eifer unb gfreube an ber Prüfung, wenn er ein ganzes
Stücl felbftänbig fertigfteEen unb borzeigen barf. BöEiger
Bericht auf bte Sßrobeftiicfe würbe bie ßehrltngSprüfungen
in tbealifcher §inficht beeinträchtigen unb waprfchetnlich auch ;
beren Nreguenz rebujieren, fowie bie Berufëlepre ungünftig
beeinftuffen. Aus biefen Erünben empfehlen wir, bie bom
gfaiherperten p befttmmenbe „SlrbeitSprobe" in ben Borber»
grunb zu fieEen, bie Slnferttgung einer pobearbeit aber nicht
als abfotute Bebiugung zur Schaffung p betrachten.

ES hat.fich perauSgefteflt, bafe einzelne SßrüfungSfreife
für bie Anfertigung ber ArbettSproben zu Wentg Bett ein»

geräumt haben. ES erfcheint ferner nicht rattoneE, aEe

BerufSarten nadh bem gleichen ßeiften zu meffen, ba in
einzelnen Eewerben 2—3 'Stunben boflfommen genügen,
mährenb bei anbern ein Arbeitstag !aum auSreidht (z- B.)
Neinmechaniler), namentlich wo einige Berufsarbeiten ïom»

bintert finb, („Sattler unb Tapezierer", „ERaler unb Eipfer").
SeSpalb beantragt bie Kommiffion, für feben Beruf bie

ERinimalbauer ber praltifcpen ißrüfung, felbftoerftänbltch nach

Einholung üon Eutachten ber Sad&berftänbtgen, befttmmen

zu laffen, ähnlich wie bte Bormalbauer ber ßeprzeü feft»

gefteEt werben ift.
ad d. 3« ben bisherigen fächern, in Welchen in ber

Schutprüfung jeber Teilnehmer geprüft Wirb, foEen tünfttg
auch bie einfache Buchhaltung unb baS Nretpanbzeichnen
lomtnen — Rüther, Welche für jebeu föanbfoerler unb jebe

Arbeiterin, welchem Beruf immer fie angehören mögen, not»

wenbig finb. Bubem entfpridjt es nur ber Eeredfjtigleit,
bafe alle Teilnehmer gleich Öehanbelt werben unb bafe nicht
biefentgen, welche wegen UnlenntniS in irgenb einem Sache

barin gar nicht geprüft, bezW. beurteilt Werben, gerabe ba«-

burch eine günftigere SurdjfdhnittSnote erhalten.
ad e. Sie Eintragung ber Boten im ßeprbuch hat zu

mancherlei ERifeftünben geführt. Ein mit beftem Erfolg
geprüfter Teilnehmer bûnït fid) erhaben unb boElommen, er

üernachläfeigt jebe weitere AuSbilbung, währenb anberfeits
ein nur «„genügenb" befunbener ficfe fcheut, bom ßeprbrtef
Eebramh zu machen. SBie bei anbern Brüfungen, z- S3- an
höhern Unterrichtsanftalten, bürfte nach ber Anficht ber

Eppertenfommiffion ber einfache Ausweis ber Befähigung
ohne Bangftufen hinreichen, immerhin wäre es berfehlt,
bie Bangftufen ganz abzufchaffen, weit fie ein wohl zu
beacfetenber Sporn für ben BrüfungSbewerber finb. Sie
BrüfungSrefultate foEen ben Teilnehmern mitgeteilt unb tm
Begtfter eingetragen Werben. Sen ßefjrbrief erhält, wer in
praltifdjer unb theoretischer Brüfung minbeftenS „genügenb,,
befunben werben.

(©cf)iufe fMgt-)

fjîormalleljrfeertrag.

Bebaltion ber ^anbwerterzeitung, Bürich-

Eeftaiten Sie mir, auf bie in Br. 11 ShreS Blattes
erfchtenene Einfenbung beS fèerrn 3. U. Saper in Attftätten,
betr. ben fd)Weizerif<hen Bormallehroertrag, folgenbeS zu er»

Wtbern:
Ser Bormalleprbertrag ift bor cirla 8 3ahren nach An»

hörung ber Eutachten bon Sadjberftünbigen auS aEen Be»
rufSai/fen feftgefteEt worben. EBieberpolt, z- S3, aflfährlich
im fjormulor für bie SafeteSberidjterfiattung, werben bie

Seftionen unb ihre Blitglieber aufgeforbert, SBünfche unb
Borfdhläge betr. ben Bormallehrbertrag oorzubringen. ERehr»

mais finb auch Wirtliche BerbefferungSborfcfeläge, bie aus ber

Brahes fich ergaben, beriidEfid)tigt inorben. Setbftberftänblich
ift eS unmöglich, eS AEen recht zu machen ober ben biel»

geftaltigen Berhältniffen aller Berufsarten Bechnung zu
tragen. Sie Einen behaupten, ber Bertrag fei ben ßebr»
meiftern zu günftig, Anbere wieber, er fei nur zu Eunfien
ber ßehrlinge berfafet. Sie aEgemeine Baéfrage unb ber

grofee Abfafe ber Formulare laffen jebodh annehmen, bafe er
im AEgemetnen gerechte unb biEige Beftimmungen enthält
unb bie jüngft im „Erütlianer" erfchienene mifefäEige Sritit
nidht berbient hat.

'

SBaS nun fpezieE bie Bemerfungen beS §errn Saper in
Br. 11 betrifft, fo fönnen wir mitteilen, bafe bereits feit
einiger B^t AbänberungSanträge betr. § 15 borliegen, welche
ben bon ©aper borgefthlagenen Bufäfeen entfprechen.
EBegen wichtigeren Eefdjäften hat ber Eentralborftanb jene
Anträge noch uiefet erlebigen fönnen. Sie Anregung beS

§errn Saper. betreffenb § 13 foE ebenfaES in Erwägung
gezogen werben.

Obwohl eine öftere Bebifion beS BormallehrbertrageS fich

nicht empfiehlt, finb wir bennodh für folche fachlich borge»
brachte Borfchläge banfbar unb laben jebermann ein, bie»

felben bireft bei uns anzubringen.

EBerner Krebs,
Sefretär beS Schweizer. EewerbebereinS.

^Beriffetigung.

3n einzelnen gewerblichen Nachblättern Wirb berichtet,
ber „Borftanb beS zürcherifhen .Qanbwerfer» unb EeWerbe»

bereinS" habe in Sahen ber BerufSgenoffenfdhaften eine

ablehnenbe Befolution mit „niht§fagenber Begrünbung" ge»

fafet, unb eS werben an biefe SteEungnaljme aEerlet Be»

merfungen betr. bie Borortsfeltion beS SchWeigertfchen
EewerbebereinS gelnüpft. Ilm weitern trreführenben Not®

gerungen borzubeugen, mödhten wir baranf aufmerlfam machen,
bafe fragliche Betchlüffe bom Borftanb beS lantonalen
ZÜrcherifhen EewerbebereinS gefafet worben finb unb fomit
bte BorortSfeftion, b. h- ber Eewerbeberein ber S t a b t
Büridh an benfelben nicht beteiligt ift.

Ser Borftanb beS EewerbebereinS ber Stabt Bürich-

SagerljrfsAimitettt.
SBir finb in ber ßage, unfere ßefer auf einen neuen

Artilel, nämlich bie patentierten ßagerhölzflammem
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sie nur allmählich zur Geltung kam und manchem Vorurteil,
manchem Widerstand begegnen mußte, allerseits ' sehr gut
bewährt. Erst durch die praktische Prüfung in der Werk-
stätte hat unsere Institution Wert und Bedeutung erlangt
und in weiten Kreisen Vertrauen gewonnen, während man
der Ausstellung von Schaustücken vielfach noch mit be-

greiflichem Mißtrauen begegnet. Einzelne Pcüfungskreise,
die Kantone Aargau und St. Gallen, sind noch weiter gegangen:
Sie haben das vorgeschriebene Probestück abgeschafft und die

Beurteilung der Leistungen einzig auf die Werkstattprüfung
beschränkt. Die Centralprüfungskommission hat sich dieser
Neuerung nicht wiedersetzt, weil ein solcher Versuch weitere

Erfahrungen versprach für die als notwendig erkannte Re-
form der Prüfungen. Als Ergebnis dieser Erfahrungen
glauben wir nun feststellen zu können, daß allerdings der
Werkstattprüfung eine erhöhte Bedeutung zukommt und daß
sie bei der Beurteilung mehr ins Gewicht fallen muß als
das bloße Probestück, von dem man nicht immer weiß, in
welcher Zeit und unter welchen begleitenden Umständen es

zu Stande gekommen, auch die Richtigkeit der durch Ulster-
schrift beglaubigten selbständigen Ausführung vorausgesetzt.
Ein gänzlicher Verzicht auf diese Probearbeit erscheint aber
aus mehrfachen, durch die Erfahrung bestärkten Gründen
nicht angezeigt. In manchen Berufsarten bietet eine Prüfung
in fremder Werkstätte oder die Vornahme von „Arbeits-
proben" mancherlei Schwierigkeiten, ebenso wie anderseits in
einzelnen Berufsarten (Kaminfeger u. a.) die Erstellung
eines „Probestückes" kaum möglich ist. Die selbständige
Ausführung einer Probearbeit ist ferner, richtige Auswahl
derselben vorausgesetzt, für die meisten Lehrlinge von er-
zieherifchem und moralischem Wert. Der Lehrling hat viel
mehr Eifer und Freude an der Prüfung, wenn er ein ganzes
Stück selbständig fertigstellen und vorzeigen darf. Völliger
Verzicht auf die Probestücke würde die Lehrlingsprüfungen
in idealischer Hinsicht beeinträchtigen und wahrscheinlich apch
deren Frequenz reduzieren, sowie die Berufslehre ungünstig
beeinflussen. Aus diesen Gründen empfehlen wir, die vom
Fachexperten zu bestimmende „Arbeitsprobe" in den Vorder-
gründ zu stellen, die Anfertigung einer Probearbeit aber nicht
als absolute Bedingung zur Zulassung zu betrachten.

Es hat sich herausgestellt, daß einzelne Prüfungskreise
für die Anfertigung der Arbeitsproben zu wenig Zeit ein-

geräumt haben. Es erscheint ferner nicht rationell, alle
Berufsarten nach dem gleichen Leisten zu messen, da in
einzelnen Gewerben 2—3 Stunden vollkommen genügen,
während bei andern ein Arbeitstag kaum ausreicht (z. B.)
Feinmechaniker), namentlich wo einige Berufsarbeiten kom-

biniert sind, („Sattler und Tapezierer", „Maler und Gipser").
Deshalb beantragt die Kommisston, für jeden Beruf die

Minimaldauer der praktischen Prüfung, selbstverständlich nach

Einholung von Gutachten der Sachverständigen, bestimmen

zu lassen, ähnlich wie die Normaldauer der Lehrzeit fest-

gestellt worden ist.
s.â â. Zu den bisherigen Fächern, in welchen in der

Schulprüfung jeder Teilnehmer geprüft wird, sollen künftig
auch die einfache Buchhaltung und das Freihandzeichnen
kommen — Fächer, welche für jeden Handwerker und jede

Arbeiterin, welchem Beruf immer sie angehören mögen, not-
wendig sind. Zudem entspricht es nur der Gerechtigkeit,

daß alle Teilnehmer gleich behandelt werden und daß nicht
diejenigen, welche wegen Unkenntnis in irgend einem Fache
darin gar nicht geprüft, bezw. beurteilt werden, gerade da-

durch eine günstigere Durchschnittsnote erhalten.
act s. Die Eintragung der Noten im Lehrbuch hat zu

mancherlei .Mißständen geführt. Ein mit bestem Erfolg
geprüfter Teilnehmer dünkt sich erhaben und vollkommen, er

vernachläßigt jede weitere Ausbildung, während anderseits
ein nur--„genügend" befundener sich scheut, vom Lehrbrief
Gebrauch zu machen. Wie bei andern Prüfungen, z. B. an
höhern Unterrichtsanstalten, dürfte nach der Ansicht der

'Expertenkommission der einfache Ausweis der Befähigung
ohne Rangstufen hinreichen. Immerhin wäre es verfehlt,
die Rangstufen ganz abzuschaffen, weil sie ein wohl zu
beachtender Sporn für den Prüfungsbewerber sind. Die
Prüfungsresultate sollen den Teilnehmern mitgeteilt und im
Register eingetragen werden. Den Lehrbrief erhält, wer in
praktischer und theoretischer Prüfung mindestens „genügend,,
befunden worden.

(Schluß folgt.)

Normallehrvertrag.

Redaktion der Handwerkerzeitung, Zürich.

Gestatten Sie mir, auf die in Nr. 11 Ihres Blattes
erschienene Einsendung des Herrn I. U. Saxer in Altstätten,
betr. den schweizerischen Normallehrvertrag, folgendes zu er-
Widern:

Der Normallehrvertrag ist vor cirka 8 Jahren nach An-
hörung der Gutachten von Sachverständigen aus allen Be-
rufsaàn festgestellt worden. Wiederholt, z. B. alljährlich
im Formular für die Jahresberichterstattung, werden die

Sektionen und ihre Mitglieder aufgefordert, Wünsche und
Vorschläge betr. den Normallehrvertrag vorzubringen. Mehr-
mals sind auch wirkliche Verbesserungsvorschläge, die aus der

Praxis sich ergaben, berücksichtigt worden. Selbstverständlich
ist es unmöglich, es Allen recht zu machen oder den viel-
gestaltigen Verhältnissen aller Berufsarten Rechnung zu
tragen. Die Einen behaupten, der Vertrag sei den Lehr-
meistern zu günstig, Andere wieder, er sei nur zu Gunsten
der Lehrlinge verfaßt. Die allgemeine Nachfrage und der

große Absatz der Formulare lassen jedoch annehmen, daß er
im Allgemeinen gerechte und billige Bestimmungen enthält
und die jüngst im „Grütlianer" erschienene mißfällige Kritik
nicht verdient hat.

Was nun speziell die Bemerkungen des Herrn Saxer in
Nr. 11 betrifft, so können wir mitteilen, daß bereits seil

einiger Zeit Abänderungsanträge betr. Z 15 vorliegen, welche
den von Herrn Saxer vorgeschlagenen Zusätzen entsprechen.

Wegen wichtigeren Geschäften hat der Centralvorstand jene
Anträge noch nicht erledigen können. Die Anregung des

Herrn Saxer betreffend Z 13 soll ebenfalls in Erwägung
gezogen werden.

Obwohl eine öftere Revision des Normallehrvertrages sich

nicht empfiehlt, sind wir dennoch für solche sachlich vorge-
brachte Vorschläge dankbar und laden jedermann ein, die-

selben direkt bet uns anzubringen.

Werner Krebs,
Sekretär des Schweizer. Gewerbevereins.

Berichtigung.

In einzelnen gewerblichen Fachblättern wird berichtet,
der „Vorstand des zürcherischen Handwerker- und Gewerbe-
Vereins" habe in Sachen der Berufsgenossenschaften eine

ablehnende Resolution mit „nichtssagender Begründung" ge-

faßt, und es werden an diese Stellungnahme allerlei Be-
merkungen betr. die Vo r o rts sektion des Schweizerischen
Gewerbevereins geknüpft. Um weitern irreführenden Fol-
gerungen vorzubeugen, möchten wir darauf aufmerksam machen,
daß fragliche Beschlüsse vom Vorstand des kantonalen
zürcherischen Gewerbevereins gefaßt worden sind und somit
die Vorortssektion, d. h. der Gewerbeverein der Stadt
Zürich an denselben nicht beteiligt ist.

Der Vorstand des Gewerbevereins der Stadt Zürich.

Lagerholz-Klammern.

Wir sind in der Lage, unsere Leser auf einen neuen

Artikel, nämlich die patentierten Lagerholzklammern
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